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Seit Jahrzehnten wird in der bundesdeutschen Verkehrs-
politik über die Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruk-
tur und die Governance ihrer Bereitstellung diskutiert. 
Zahlreiche Kommissionen (Pällmann, Daehre, Bodewig) 
haben den Substanzverzehr der Verkehrsinfrastruktur 
thematisiert, entsprechende Finanzbedarfe ermittelt und 
Änderungen der Governance der Infrastrukturbereitstel-
lung vorgeschlagen. Konsens der Diskussion war über 
Jahrzehnte, dass bei allen Verkehrsträgern gleicherma-
ßen ein ungedeckter Investitionsbedarf bestehe, auch 
wenn die Lobbygruppen der verschiedenen Verkehrsträ-
ger zwangsläufig jeweils für ihre Infrastruktur einen be-
sonderen Nachholbedarf konstatierten.

Auch der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 stell-
te bei seiner Verabschiedung noch einen weitestgehend 
konsensual begriffenen Rahmenplan für die Entwicklung 
der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur in Deutschland 
dar. Umfangreiche methodische Vorarbeiten und der Ver-
such einer umfassenden Bürgerbeteiligung sollten eine 
breite Akzeptanz dieses Plans in Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft sichern (BMVI, 2016). Im Zuge der Zuspitzung 
der klimapolitischen Diskussion haben sich die Zeiten 
geändert. Der BVWP 2030 befindet sich aktuell in einer 
turnusmäßigen Bedarfsplanüberprüfung. Diese dient der 
Vergewisserung, ob die bisherigen verkehrsträgerinter-
nen und verkehrsträgerübergreifenden Priorisierungen 
noch den aktuellen verkehrspolitischen Zielvorstellungen 
sowie den verkehrlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen entsprechen oder ob Änderungen bei den 
Investitionsschwerpunkten oder der zeitlichen Strukturie-
rung der Investitionslinien vorzunehmen sind. Begleitend 
hat sich eine zunehmend an Schärfe gewinnende Dis-
kussion um die Rolle des Bundesverkehrswegeplans als 
verkehrspolitisches Instrument und seine Priorisierungen 

entwickelt. Schon seit jeher waren der Bewertungsansatz 
und die Bewertungsverfahren des BVWP immer wieder 
von verschiedenen Seiten Gegenstand der Kritik. Erinnert 
sei nur an die Diskussion um die Rolle von Reisezeitge-
winnen als wesentlichem Element der Nutzen-Kosten-
Rechnung (Obermeyer, 2021).

Die aktuelle Debatte hat sich jedoch auf eine sehr viel 
grundsätzlichere Ebene verlagert. Im Kern läuft die vorge-
brachte Kritik darauf hinaus, dass die im BVWP 2030 vor-
gesehenen Infrastrukturprojekte nicht darauf ausgerichtet 
seien, die im Bundesklimaschutzgesetz vorgesehenen 
Emissionsziele zu erreichen. Entsprechend fordert das 
Umweltbundesamt eine Strukturreform hin zu einer klima- 
und umweltschutzorientierten Bundesverkehrswegepla-
nung (UBA, 2023), für die es durchaus Ansatzpunkte in Ge-
stalt eines Grundsatzbeschlusses zur Reform der BVWP 
im Koalitionsvertrag der Ampelregierung gibt (o. V., 2021).

Allerdings ist das Verständnis über die Ausrichtung der 
zukünftigen Prioritäten der Verkehrsinfrastrukturpolitik 
bei den Beteiligten sehr unterschiedlich. In jedem Fall gab 
es bereits erheblichen Streit im und um den vom Bundes-
verkehrsministerium ins Leben gerufenen „Infrastruktur-
dialog“ (Delhaes, 2023). Die Grundsatzfrage dieses Dis-
kussionsformats ist, ob der Bund weiter in die bestehen-
den Verkehrsnetze investieren soll, um die Herausforde-
rungen eines wachsenden Verkehrs abbilden zu können 
oder das Erreichen der Klimaschutzziele das allein hand-
lungsleitende Prinzip ist. Wie zu erwarten war, stehen sich 
bei dieser Frage die Positionen etwa des Bundesverban-
des der deutschen Industrie und Interessensgruppen wie 
„Zukunft Fahrrad“ oder „FUSS e.V.“ diametral gegenüber. 
Der BUND, Greenpeace und andere Umweltverbände for-
dern z. B. relativ klar, dass Klima- und Naturschutzziele 
bei der Priorisierung von Verkehrsprojekten in den Mittel-
punkt gestellt werden müssten und insbesondere sicher-
gestellt werde, dass auch über die Infrastrukturplanung 
die Ziele des Klimaschutzgesetzes eingehalten würden 
(BUND, 2022). Mitte Juni hat ein breites Verbändebündnis 
von der Allianz pro Schiene bis zum VCD ein Forderungs-
papier vorgelegt, in dem verlangt wird, dass der BVWP im 
Zuge der Bedarfsplanüberprüfung konsequent an Klima-, 
Naturschutz- und Verkehrsverlagerungszielen anzupas-
sen sei. Bis dahin sei die Planung von Bundesfernstraßen 
zugunsten einer klaren Priorisierung dringend notwen-
diger Erhaltungsmaßnahmen zurückzustellen. Aus- und 
Neubau des Schienennetzes sollen Vorrang vor dem 
Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen bekommen. 
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Mittelfristiges Ziel ist die Erarbeitung eines Bundesmobili-
tätsplans 2040, in dem die Planungen am Ziel einer klima- 
und naturfreundlichen sowie sozial gerechten Mobilität 
ausgerichtet sind (NABU et al., 2023). Wie das Netzwerk 
Europäischer Eisenbahnen e. V. in seiner Pressemitteilung 
vom 13. Juni schreibt, würden Kapazitätserweiterungen 
in einem solchen Szenario nur noch für Infrastrukturmaß-
nahmen klimafreundlicher Verkehrsträger, wie Schienen- 
und Radwege, infrage kommen (NEE, 2023).

Es erscheint fraglich, ob die in dem vom Bundesverkehrs-
ministerium (BMDV) angestoßenen Infrastrukturdialog 
angelegten Konflikte angesichts der von den Anspruchs-
gruppen vertretenen Positionen überhaupt irgendwie lös-
bar sind. Unvereinbar mit den radikalen Forderungen nach 
einer alleinigen Ausrichtung der Infrastrukturpolitik an Kli-
ma- und Naturschutzzielen dürfte die Position des BMDV 
sein, für das langfristige Verkehrswachstum, insbesonde-
re auf der Straße, auch eine angemessene Infrastruktur 
vorzuhalten. So lässt sich Bundesverkehrsminister Wis-
sing auf der Homepage des Ministeriums bei der Vorlage 
der gleitenden Langfristverkehrsprognose bis 2051, wie 
folgt, zitieren (BMDV, 2023): „Ich richte meine Verkehrspo-
litik an den tatsächlichen Begebenheiten aus, an Zahlen, 
Daten und Fakten und nicht an politischem Wunschden-
ken. Die Ergebnisse der neuen Langfrist-Verkehrsprogno-
se machen deutlich: Der Verkehr in Deutschland wird in 
jeder Hinsicht zunehmen. [ …] Ich kämpfe dafür, dass die 
Menschen in unserem Land frei bestimmt ihren Mobilitäts-
bedürfnissen nachkommen können und unsere Wirtschaft 
wächst – auch dank einer guten Verkehrsinfrastruktur.“

Die angesprochene Prognose erwartet für die Mitte des 
Jahrhunderts einen Marktanteil der Schiene am Güterver-
kehr von 17,3 %; das sind erstaunlicherweise fast 2 Pro-
zentpunkte weniger als im Jahr 2019, weil der Lkw-Verkehr 
in Deutschland bis 2051 um 50 % zunehmen, der Schie-
nengüterverkehr im selben Zeitraum aber nur um rund ein 
Drittel wachsen soll. Laut Prognose wächst die Verkehrs-
leistung des Schienenpersonenverkehrs bis dahin zwar um 
rund die Hälfte, der Anteil der Eisenbahn an der Verkehrs-
leistung jedoch nur von 8,3 % auf 11,2 % (BMDV, 2023).

Auch diese Prognose wird aktuell kontrovers und heftig 
diskutiert. Während das BMDV auf der Position beharrt, 
dass es sich bei dieser Langfristprognose eben nicht um 
eine Zielprognose handele, die das Ergebnis im Vorfeld 
festlegt, sondern um ein ergebnisoffene Prognose auf der 
Basis von breit abgestimmten Prämissen über Entwick-
lungen in Wirtschaft und Gesellschaft, kritisieren Lobbyor-
ganisationen aus dem Schienenverkehr verschiedene An-
nahmen als unrealistisch und zu Lasten der Entwicklung 
des Schienenverkehrs gesetzt. Zwischen den Zeilen wird 
allerdings artikuliert, dass das Ergebnis auch schon des-

halb nicht wünschenswert sein könne, weil nur der Schie-
nenverkehr die Erreichung der Klimaziele garantiere.

Ein letztes wichtiges Element der Debatte um die Frage 
der zukünftigen Priorisierung von Verkehrsinfrastrukturen 
bildet die Diskussion um die Planungsbeschleunigung bei 
Verkehrsprojekten. Hier hat der Bundesverkehrsminister 
nach heftigem koalitionsinternen Streit zwar erreicht, dass 
jetzt auch 144 Autobahnbauprojekte aus dem Bundesver-
kehrswegeplan, die wichtige Engpassbeseitigungen und 
Lückenschlüsse umfassen, unter das Genehmigungsbe-
schleunigungsgesetz fallen. Schneller vorangetrieben wer-
den sollen in jedem Fall der Ausbau des Schienennetzes 
und die Sanierung von Brücken. Bedeutsam ist zudem die 
Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Windenergie-
projekte, um den Ausbau der erneuerbaren Energien ener-
gischer voranzutreiben. Während für Energie- und Schie-
nenprojekte ein „überragendes öffentliches Interesse“ von 
der Politik konstatiert wurde, sollte ein solches nicht mehr 
für den Straßenbau gelten; jetzt wird es zumindest für aus-
gewählte Autobahnprojekte bejaht, wenn die Länder der 
Einstufung der entsprechenden Vorhaben zustimmen.

Die skizzierten Entwicklungen legen nahe, dass eine den 
gewachsenen Traditionen der Bundesverkehrswegepla-
nung in Deutschland folgende Entscheidungs- und Pri-
orisierungslogik zunehmend infrage gestellt wird. Unge-
achtet aller (mehr oder weniger berechtigten) Kritikpunkte 
an bisherigen gesamtwirtschaftlichen Entscheidungs-
verfahren sollte jedoch bei einer Reform der Verkehrswe-
geplanung das „Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet 
werden“. Insbesondere sollten die Fallstricke der Idee 
eines von den Lobbygruppen geforderten klima- und na-
turfreundlichen sowie der sozial gerechten Mobilität ver-
pflichteten Bundesmobilitätsplans bedacht werden.

Diese lassen sich schon an der Semantik festmachen; so 
kann in einer freiheitlich-marktorientierten Großgesellschaft 
ein Planungsvorbehalt des Bundes nur für die Verkehrsinf-
rastrukturen, nicht aber für die Gestalt und Struktur der 
Mobilität selbst abgeleitet werden. Was „sozial gerechte 
Mobilität“ ist, lässt sich angesichts unscharfer begrifflicher 
Grundlage zudem nicht hinreichend operationalisieren. Ein 
besonderes Problem erscheint die intendierte alleinige Fi-
xierung der Infrastrukturpolitik auf den Klimaschutz (und 
gegebenenfalls Naturschutz). Diese Tendenz folgt zwar der 
Entwicklung in anderen Politikbereichen, Emissionsziele zu 
verabsolutieren und Trade-offs zu anderen wirtschaftspo-
litischen Zielen zu ignorieren, vernachlässigt aber grund-
sätzliche ökonomische Zusammenhänge.

Es sei daran erinnert, dass die Priorisierungslogik des BV-
WP 2030 sinnvollerweise zunächst die Durchführung der 
erforderlichen Erhaltungs- und Ersatzmaßnahmen sicher-
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stellt. Im Anschluss erfolgt eine strategische Priorisierung 
der Neu- und Ausbaumaßnahmen der Verkehrsträger auf 
Gesamtplanebene, bei der z. B. die Auswirkungen auf 
die CO2-Emissionen in die Betrachtung eingehen, aber 
selbstverständlich nicht als alleiniges Kriterium. Wenn 
von rund 270 Mrd. Euro Volumen des BVWP rund 42 % 
in das Schienennetz fließen, ist dies bereits deutlich mehr 
als der Anteil dieses Verkehrsträgers an der Güter- bzw. 
Personenverkehrsleistung: So erfolgt bereits heute auf 
der strategischen Ebene eine Priorisierung des Schienen-
verkehrs, wenn man die aktuelle Bedeutung der Schiene 
für das Verkehrsgeschehen zugrunde legt.

Auf der dritten Ebene findet dann eine Prioritätenreihung 
innerhalb der einzelnen Verkehrsträger nach verschiede-
nen Dringlichkeitsstufen statt. Die Einstufung in die Kate-
gorien Vordringlicher Bedarf (VB) bzw. Vordringlicher Be-
darf-Engpassbeseitigung (VB-E) wird primär auf der Basis 
der verkehrlichen Bedeutung vorgenommen, die sich aus 
der wirtschaftlichen Bewertung ergibt (Nutzen-Kosten-
Verhältnis). Die gilt jedoch nicht ausschließlich; so wurden 
im BVWP 2030 auch Projekte mit niedrigerem Nutzen-
Kosten-Verhältnis in den VB eingestellt, wenn die raum-
ordnerische oder städtebauliche Bedeutung dies nahe-
legt. In den VB-E gelangten zudem nur Projekte, die keine 
hohe Umweltbetroffenheit im Rahmen der strategischen 
Umweltprüfung aufwiesen (Monse und Haßheider, 2017).

Festzuhalten ist, dass die Projektbewertung und Priori-
sierung bereits beim BVWP 2030 aus einer gesamthaften 
Perspektive vorgenommen wurde, d. h. die Bewertungs-
ergebnisse der Nutzen-Kosten-Analyse wurden – auch 
angesichts des breiten zugrundeliegenden Zielbündels 
– mit einer Umweltbewertung sowie raumordnerischen 
und städtebaulichen Kriterien kombiniert. Der Nutzen-
Kosten-Analyse, in der alle monetarisierbaren Projekt-
auswirkungen den Investitionskosten gegenübergestellt 
wurden, kam dabei eine zentrale Bedeutung zu. Bereits in 
dieser Rechnung wurden jedoch relevante Externalitäten 
wie Abgas-, Geräusch- und Treibhausgasemissionen ein-
bezogen. Mit dem BVWP 2030 wurden erstmals auch die 
Lebenszyklusemissionen von Infrastrukturmaßnahmen 
berücksichtigt. Weitergehende, nicht monetarisierbare 
Beeinträchtigungen des Umwelt- und Naturschutzes wur-
den im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung be-
trachtet. Hinzu traten Analysen anhand raumordnerischer 
und städtebaulicher Kriterien.

Mit einer grundsätzlichen Abkehr von dieser komplexen 
Planungslogik und der alleinigen Ausrichtung an Klima- 
bzw. Naturschutzzielen würden Fragen der verkehrlichen 
und wirtschaftlichen Wirkungen von Infrastrukturmaß-
nahmen systematisch an den Rand gedrängt bzw. sogar 
ausgeblendet. Eine derartige monofinale Konzeption, die 

faktisch auf die alleinige Berücksichtigung der Schie-
neninfrastruktur (bzw. eventuell des Radwegenetzes) bei 
Neu- und Ausbau hinausläuft, ignoriert die spezifischen 
Leistungsmerkmale der Verkehrsträger und deren Attrak-
tivität für die Nutzer:innen und dürfte daher die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des bundesdeutschen Verkehrs-
systems drastisch beeinträchtigen. Ungeachtet der Frage 
der Umsetzbarkeit wird eine Politik, die mit dem Verzicht 
auf sämtliche Aus- und Neubauprojekte des Straßenver-
kehrs verbunden ist, zu einer Reduzierung der wirtschaft-
lichen Produktivität, einem Verlust von Wettbewerbsfä-
higkeit und Wohlstand sowie auch zu vielfältigen Vertei-
lungskonflikten und gesellschaftlicher Unzufriedenheit 
führen. Es besteht zudem die Gefahr, dass im Rahmen 
einer solchen Planungslogik auch die Erhaltungsinvestiti-
onen in die Straße vernachlässigt werden.

Es ist daher bedenklich, die Weiterentwicklung der Ver-
kehrsinfrastruktur unter einen „Klimaschutzvorbehalt“ 
zu stellen. Sie ist seit jeher von einem Zielbündel ge-
prägt, wobei zwischen den Zielen durchaus Trade-offs 
bestehen. Das Zielbündel umfasst die Gewährleistung 
der Mobilität der Bevölkerung und eine leistungsfähi-
ge Güterverkehrsmobilität für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Volkswirtschaft, Verkehrssicherheitsaspekte, Emis-
sionen von Schadstoff- und Treibhausgasen, sowie Na-
turschutz- und städtebauliche sowie raumordnerische 
Fragen. Eine Weiterentwicklung der Bundesverkehrs-
wegeplanung kann selbstverständlich Änderungen ge-
sellschaftlicher Präferenzen aufgreifen und eine höhere 
Gewichtung des Themas Klimaschutz auf strategischer 
wie auch auf Einzelprojektebene im Rahmen dieses Ziel-
bündels vorsehen, sollte aber den Zielkatalog nicht allein 
auf „Klima- und Naturschutz“ verengen.

Letztlich sollte auch klar werden, dass angesichts der 
gewachsenen Struktur der Verkehrssysteme und der re-
lativ geringen quantitativen Bedeutung von Neu- und 
Ausbau gegenüber dem Aufwand für Substanzerhaltung 
die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur nicht das 
Instrument der Wahl für den Klimaschutz sein kann. Ein 
substanzieller Modal Shift der Personen- und Güterver-
kehre von der Straße auf die Schiene dürfte angesichts 
der notwendigen Größenordnungen der Verlagerung eine 
klimapolitische Illusion bleiben (Eisenkopf, 2023). Die po-
litisch geforderte Senkung der CO2-Emissionen des Ver-
kehrssystems muss daher über effektive und effizientere 
Politikansätze betrieben werden. Einen wichtigen Bei-
trag hierzu würde die Orientierung am Emissionshandel 
als „Goldstandard“ der europäischen Klimapolitik liefern. 
Man sollte z. B. darauf hinarbeiten, den Straßenverkehr 
mittelfristig in das allgemeine europäische Emissions-
handelssystem für Treibhausgase EU-EHS zu integrieren. 
Dies scheint gegenüber den Szenarien einer gesamtwirt-
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Title: New Priorities in Federal Transport Infrastructure Planning?
Abstract: In the course of the so-called requirements plan review, a fundamental discussion is taking place about the priorities in federal trans-
port infrastructure planning. Numerous interest groups are calling for a sole focus on climate protection and environmental goals. This paper 
argues that such a miopic orientation of transport infrastructure planning will lead to productivity and growth losses.The key lever of climate 
policy, rather,  is decarbonization of transport activities.

schaftlichen „Mobilitätsplanung“ der vernünftigere und 
bessere Weg zu sein.
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